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 Veröffentlicht am 15.02.1994

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §6;

Rechtssatz

Die Erneuerung von Fenstern durch Verbundfenster stellt, gleichgültig, ob die alten Fenster bereits

erneuerungsbedürftig waren oder nicht, einen zu aktivierenden Aufwand dar.
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